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Ergänzend zum zeichnerischen Teil gelten folgende planungsrechtlichen Festset-
zungen und örtliche Bauvorschriften: 

1 PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

Rechtsgrundlagen 

▪ Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 
3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 08.08.2020 (BGBl. I S. 
1728) 

▪ Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 
(BGBl. I S. 3786) 

▪ Planzeichenverordnung (PlanZV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. I S. 58), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057) 

▪ Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 05.03.2010 (GBl. S. 357, 
358, ber. S. 416), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18.07.2019 
(GBl. S. 313) 

▪ § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 
24.07.2000 (GBI. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 02.12.2020 (GBl. S. 1095, 1098) 

1.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 1-15 BauNVO) 

Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO) 

1.1.1 Anlagen für sportliche Zwecke gem. § 4 (2) Nr. 3 BauNVO sind nicht zulässig. 

1.1.2 Die Ausnahmen gem. § 4 (3) BauNVO (Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sons-
tige nicht störende Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe, 
Tankstellen) sind nicht zulässig. 

1.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 16-21a BauNVO) 

Das Maß der baulichen Nutzung ist der Nutzungsschablone in der Planzeichnung zu 
entnehmen und wird festgesetzt durch den angegebenen Wert der 

▪ Grundflächenzahl (GRZ), 
▪ Geschossflächenzahl (GFZ),  
▪ Zahl der Vollgeschosse, 
▪ maximal zulässigen Gebäudehöhe (GH) 

1.3 Höhe baulicher Anlagen (§ 18 BauNVO) 

1.3.1 Die maximale Gebäudehöhe (GH) der Hauptgebäude ist der Planzeichnung (Ein-
schrieb in die Baufenster) zu entnehmen. Als oberer Bezugspunkt der Gebäude-
höhe gilt der höchste Punkt der Dachfläche.  

1.3.2 Die Höhe von Nebenanlagen, Carports und Garagen ist, sofern letztere nicht in das 
Hauptgebäude integriert sind, auf eine Höhe von 4,50 m, gemessen über dem an-
grenzenden Gelände nach Herstellung der Baumaßnahme begrenzt. Als oberer Be-
zugspunkt gilt der höchste Punkt der Dachfläche.  

1.3.3 Die maximal zulässige Gebäudehöhe der Hauptgebäude darf durch technisch be-
dingte Anlagen oder Anlagen, die der solaren Energiegewinnung dienen, um max. 
1,0 m überschritten werden. 
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1.4 Bauweise (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO) 

Es gilt entsprechend Planeintrag die offene Bauweise, wobei nur Einzel- und Dop-
pelhäuser zulässig sind. 

1.5 Überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO) 

Maßgebend für die überbaubaren Grundstücksflächen (Baufenster) sind die Bau-
grenzen im zeichnerischen Teil. 

1.6 Garagen, Carports, Stellplätze  
(§ 9 (1) Nr. 4 BauGB, § 12 BauNVO)  

1.6.1 Garagen und Carports sind nur innerhalb der Baufenster zulässig und müssen senk-
recht zur öffentlichen Verkehrsfläche gemessen einen Abstand von mindestens 5 m 
einhalten.  

1.6.2 Offene PKW-Stellplätze sind im gesamten Allgemeinen Wohngebiet zulässig, müs-
sen jedoch senkrecht zur öffentlichen Verkehrsfläche gemessen einen Abstand von 
mindestens 1 m einhalten. 

1.7 Nebenanlagen (§ 9 (1) Nr. 4 BauGB, § 14 BauNVO) 

Hochbaulich in Erscheinung tretende Nebenanlagen (z.B. Fahrradunterstand, Müll-
behältereinhausung) müssen einen Mindestabstand von 0,5 m zur öffentlichen Ver-
kehrsfläche einhalten.  

1.8 Anzahl der Wohnungen in Wohngebäuden (§ 9 (1) Nr. 6 BauGB) 

Die Zahl der zulässigen Wohneinheiten wird gemäß Eintrag in der Nutzungsschab-
lone in der Planzeichnung auf maximal 2 WE je Wohngebäude begrenzt.  

1.9 Grünflächen (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) 

1.9.1 Die öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Graben mit Uferbereich“ ist 
als Wassergraben zu erhalten und der Uferbereich dauerhaft zu begrünen.  

1.10 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft (§ 9 (1) Nr. 20 BauGB) 

1.10.1 Bodenversiegelungen sind auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken. Die 
Beläge für Garagenzufahrten, Stellplätze und Hofflächen sind als wasserdurchlässi-
ger Belag auszuführen (z.B.  wassergebundene Flächen, Schotterrasen, Rasenfu-
genpflaster).  

1.10.2 Die Dächer der geplanten Gebäude dürfen keine flächige Eindeckung aus unbe-
schichtetem Metall (Kupfer, Zink, Titanzink, Blei) besitzen. Kunststoffbeschichtete 
Metalle sind als Dacheindeckung zugelassen. Untergeordnete Bauteile (Dachrinnen, 
Verwahrungen, etc.) dürfen aus den beschriebenen Metallen bestehen.  

1.10.3 Die Außenbeleuchtung ist auf das für die Sicherheit absolut notwendige Mindest-
maß zu reduzieren. Für die öffentliche und private Außenbeleuchtung sind umwelt- 
und insektenschonende, dimmbare Leuchtmittel (z.B.  Warmlicht-LED-Leuchten 
<3.000 K) in nach unten strahlenden Lampenträgern zu verwenden. Die Leuchtkör-
per sind vollständig eingekoffert, der Lichtpunkt befindet sich im Gehäuse.  

HINWEIS: Die Beleuchtungsintensität ist zwischen 23.00 Uhr und 5.00 Uhr zu redu-
zieren (z.B.  Verwendung von Bewegungsmeldern). 

1.10.4 Transparenzsituationen, bei denen Vögel durch Glasscheiben hindurch attraktive 
Ziele sehen können und beim Anflugversuch mit den Scheiben kollidieren (z.B. 
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gläserne Verbindungsgänge, „über-Eck"-Situationen mit Durchsicht, Glaspavillons) 
sind zu vermeiden. Großflächig spiegelnde Glasscheiben sind ebenfalls baulich zu 
vermeiden. Sofern solche Flächen baulich nicht vermieden werden können, sind ge-
eignete Maßnahmen zur Minderung von Spiegelungs- und Transparenzsituationen 
zu ergreifen.  

HINWEIS: Siehe Informationsbroschüre der Schweizer Vogelwarte Sempach für   
detaillierte Informationen (http://www.vogelglas.info/) oder vergleichbare anerkannte 
Fachinformationen 

1.10.5 Sockelmauern, Stein-, Kunststoff- und kompakte Metallabgrenzungen sind nicht zu-
lässig. Zäune und sonstige Barrieren müssen mindestens 10 cm über dem Boden 
frei enden.  

1.10.6 Drainagen und Änderungen der Grundwasserstände sowie der bestehenden Grund-
wasserströme sind nicht zulässig. Bei Unterkellerung von Gebäuden ist nachzuwei-
sen, dass keine Beeinträchtigungen der außerhalb des Geltungsbereichs liegenden 
Flächen durch Grundwasserabsenkungen entstehen. Ggf. benötigte Baugruben sind 
mit geeigneten Grundwasserstauern (z.B. Lehmschlag, Spuntwände) zu versehen.  

1.10.7 Der Beginn der Baumaßnahmen im Plangebiet muss außerhalb der Vogelbrutzeit 
erfolgen, also vom 01. Oktober bis zum 28./ 29. Februar. In zwingenden Ausnahme-
fällen kann von der vorgegebenen Frist abgewichen werden, wenn durch fachkun-
dige Begutachtung sichergestellt wird, dass auch auf angrenzenden Flächen keine 
Bruten durch optische und akustische Störungen beeinträchtigt werden. Eine Aus-
nahmegenehmigung ist dann von der unteren Naturschutzbehörde einzuholen. 

1.11 Geh-, Fahr- und Leitungsrechte (§ 9 (1) Nr. 21 BauGB) 

Entsprechend dem Planeintrag ist die mit einem Leitungsrecht dargestellte Fläche 
mit einem Leitungsrecht zu Gunsten des Leitungsträgers zu belasten. Hochbauliche 
Anlagen sowie Anpflanzungen von Bäumen und Sträuchern sind nicht zulässig. 

Hinweis: 
Kabelverteilerschränke der Netze BW GmbH sind im gesamten Plangebiet auf An-
liegergrundstücken, angrenzend an öffentliche Verkehrsflächen, gemäß § 9 Abs. 1 
Nr. 12 BauGB zu dulden. 

1.12 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen  
(§ 9 (1) 25a BauGB) 

1.12.1 Pro angefangener 500 m² Grundstücksfläche ist mindestens ein standortgerechter 
mittelkroniger Laub- oder Hochstamm-Obstbaum zu pflanzen. Pflanzvorschläge 
siehe Pflanzliste I im Anhang. Die genaue Lage ist in der Örtlichkeit festzulegen. Er-
haltene Bestandsbäume werden angerechnet. 

Pflanzqualität: Hochstamm 3xv m.B., StU 14-16 cm (bzw. Hochstamm 2xv oB, StU 
12-14 cm bei Obstbäumen). Die Bäume sind mindestens mittels Zweipflock zu be-
festigen, fachgerecht zu pflegen und bei Ausfall gleichwertig zu ersetzen. 

1.12.2 Es ist eine mindestens 2 m tiefe, dichte Hecke zur östlich angrenzenden landwirt-
schaftlichen Fläche und freien Landschaft hin mit Ausnahme des Wassergrabens 
auf Flst. Nr. 3074 gemäß der Planzeichnung anzulegen. Die Mindesttiefe der Hecke 
wird ab der Grenze des Geltungsbereichs gemessen. Arten nach Pflanzliste II im 
Anhang.  

Pflanzqualität: Sträucher mind. 2xv, Höhe 60-100 cm. Geschnittene Hecken sind zu-
lässig. Die Sträucher sind fachgerecht und dauerhaft zu pflegen und zu erhalten und 
bei Ausfall gleichwertig zu ersetzen. Keine Verwendung von Pflanzenschutzmittel.  
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2 ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 

Rechtsgrundlagen 

▪ Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 05.03.2010 (GBl. S. 357, 
358, ber. S. 416), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18.07.2019 
(GBl. S. 313) 

▪ § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 
24.07.2000 (GBI. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 02.12.2020 (GBl. S. 1095, 1098) 

2.1 Dächer (§ 74 (1) Nr. 1 LBO) 

2.1.1 Die Dachformen und Dachneigung der Hauptgebäude werden gemäß Eintrag in der 
Nutzungsschablone der Planzeichnung festgesetzt.  

2.1.2 Untergeordnete Bauteile der Hauptgebäude wie Gesimse, Dachvorsprünge, Ein-
gangs- und Terrassenüberdachungen sind auch als flach- und flachgeneigte Dächer 
(0° - 15° Dachneigung) zulässig. 

2.1.3 Die Dachformen und Dachneigungen von Garagen, Carports und Nebengebäuden 
sind frei gestellt.  

2.1.4 Wellfaserzement, Dachpappe und glänzende oder reflektierende Materialien sind im 
gesamten Gebiet nicht zulässig. Ausgenommen hiervon sind Anlagen, die der sola-
ren Energiegewinnung dienen, und Fensterflächen.  

2.1.5 Anlagen, die der solaren Energiegewinnung dienen (Photovoltaik, Solartherme), 
sind ausschließlich auf Dachflächen und an Fassaden zulässig.   

2.2 Gestaltung unbebauter Flächen bebauter Grundstücke (§ 74 (1) Nr. 3 LBO) 

2.2.1 Die unversiegelten Grundstücksflächen sind als Vegetations- und Grünflächen an-
zulegen und zu unterhalten. Die Anlage von monotonen, flächigen Steingärten 
durch die Ausbringung von Schotter, Kies, Steinen, Findlingen, Glassteinen oder 
sonstigen Materialschüttungen stellt eine Versiegelung dar und ist unzulässig.  

Hinweis: 

Bei Gehölzpflanzungen in den Hausgärten sind gebietsheimische Arten zu bevorzu-
gen, auf die Pflanzung von Nadelgehölzen, insb. Thuja sollte verzichtet werden. Ar-
tenreiche Wieseneinsaaten sind gegenüber Zierrasen zu bevorzugen.  

2.2.2 Nebenflächen wie Mülltonnenplätze, Abfallplätze und Lagerplätze sind dauerhaft ge-
genüber dem Straßenraum und anderen öffentlichen Räumen abzuschirmen und 
gegen direkte Sonneneinstrahlung zu schützen.  

2.3 Einfriedungen (§ 74 (1) Nr. 3 LBO) 

2.3.1 Entlang der öffentlichen Verkehrsflächen sind Einfriedungen nur bis zu einer Höhe 
von maximal 1,00 m zulässig.  

2.3.2 Maschendraht und Drahtzäune sind nur mit Heckenhinterpflanzung zulässig. Die 
Verwendung von Stacheldraht ist nicht zulässig.  

2.3.3 Der Abstand der Einfriedungen zur öffentlichen Straßenverkehrsfläche beträgt min-
destens 0,50 m. 

2.3.4 In Sichtdreiecken dürfen Einfriedungen eine Höhe von 0,80 m nicht überschreiten. 

2.4 Außenantennen (§ 74 (1) Nr. 4 LBO) 

Außenantennen und/oder Parabolanlagen sind an einem Standort am 
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Wohngebäude zu konzentrieren.  

2.5 Stellplatzverpflichtung (§ 74 (2) Nr. 2 LBO) 

Die Stellplatzverpflichtung für Wohnungen wird auf zwei Stellplätze pro Wohneinheit 
festgesetzt. Diese Erhöhung gilt nur für Wohnungen, deren Wohnfläche mehr als 
40 m² beträgt.  

2.6 Anlagen zum Sammeln und Rückhalten von Niederschlagswasser  
(§ 74 (3) Nr. 2 LBO) 

Zur geordneten Oberflächenentwässerung ist jeder Bauherr verpflichtet, auf dem 
Baugrundstück geeignete Maßnahmen zur Minderung des Abflusses von Nieder-
schlagswasser vorzusehen. So ist das von den Dachflächen anfallende Nieder-
schlagswasser in Retentionszisternen zu sammeln und mit einem gedrosselten Ab-
fluss der öffentlichen Kanalisation zuzuführen. Der Drosselabfluss der Zisternen ist 
auf 0,5 l/s einzustellen. Der Notüberlauf darf an den geplanten Regenwasserkanal 
erfolgen. Darüber hinaus ist die Schaffung eines zusätzlichen Nutzwasservolumens 
(z. B. für Toilettenspülung, Gartenbewässerung) möglich.  

Hinweis:  
Das erforderliche Retentionsvolumen liegt bei ca. 3 bis 4 m³ bei ca. 200 – 220 m² 
Dachfläche pro Baugrundstück.  
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3 NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME 

Vogelschutzgebiet  

Der östliche Bereich des Plangebiets liegt teilweise im Vogelschutzgebiet „Pfrunger 
und Burgweiler Ried“ (Nr. 8022401). Dieses wurde nachrichtlich in die Planzeich-
nung übernommen.  

4 HINWEISE 

4.1 Dachbegrünung  

Die Dächer von Garagen, Carports und weiteren Nebengebäuden sollen, auch unter 
Photovoltaikanlagen, flächendeckend mindestens extensiv (Schichtdicke mind. 10 
cm) begrünt und dauerhaft gepflegt werden. Gleiches gilt für flach geneigte unterge-
ordnete Bauteile von Hausdächern (mit max. 10° Dachneigung), auch unter Photo-
voltaikanlagen. 

4.2 Denkmalschutz 

Sollten bei der Durchführung der Maßnahme archäologische Funde oder Befunde 
entdeckt werden, sind gemäß § 20 DSchG Denkmalbehörde(n) oder Gemeinde um-
gehend zu benachrichtigen. Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, 
Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, Brandschichten, 
bzw. auffällige Erdverfärbungen) sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach 
der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutz-
behörde oder das Regierungspräsidium Stuttgart, Referat 84 - Archäologische 
Denkmalpflege (E-Mail: abteilung8@rps.bwl.de) mit einer Verkürzung der Frist ein-
verstanden ist. Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten gem. § 27 DSchG wird 
hingewiesen. Bei der Sicherung und Dokumentation archäologischer Substanz ist 
zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. 

4.3 Bodenschutz  

Allgemeine Bestimmungen 

▪ Bei Baumaßnahmen ist darauf zu achten, dass nur so viel Mutterboden abge-
schoben wird, wie für die Erschließung des Baufeldes unbedingt notwendig ist. 
Unnötiges Befahren oder Zerstören von Mutterboden auf verbleibenden Freiflä-
chen ist nicht zulässig. 

▪ Bodenarbeiten sollten grundsätzlich nur bei schwach feuchtem Boden (dunkelt 
beim Befeuchten nach) und bei niederschlagsfreier Witterung erfolgen. 

▪ Ein erforderlicher Bodenabtrag ist schonend und unter sorgfältiger Trennung von 
Mutterboden und Unterboden durchzuführen. 

▪ Bei Geländeaufschüttungen innerhalb des Baugebiets, z.B. zum Zwecke des 
Massenausgleichs, der Geländemodellierung usw. darf der Mutterboden des Ur-
geländes nicht überschüttet werden, sondern ist zuvor abzuschieben. Für die 
Auffüllung ist ausschließlich Aushubmaterial (Unterboden) zu verwenden. 

▪ Die Bodenversiegelung durch Nebenanlagen ist auf das unabdingbare Maß zu 
beschränken, wo möglich, sind Oberflächenbefestigungen durchlässig zu gestal-
ten. 

▪ Anfallender Bauschutt ist ordnungsgemäß zu entsorgen; er darf nicht als An- 
bzw. Auffüllmaterial für Mulden, Baugruben, Arbeitsgraben usw. benutzt werden. 

▪ Bodenbelastungen, bei denen Gefahren für die Gesundheit von Menschen oder 
erhebliche Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes nicht ausgeschlossen 
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werden können, sind der Unteren Bodenschutzbehörde zu melden.  
▪ Für das Plangebiet sind keine Eintragungen im Bodenschutz- und Altlastenka-

taster vorhanden. Sollte bei den Bau- oder Erschließungsmaßnahmen dennoch 
sensorisch auffälliger Erdaushub angetroffen werden (z.B. Geruch nach Mine-
ralöl o.Ä., Verfärbungen oder Fremdkörper) ist unverzüglich das Landratsamt 
Sigmaringen, Fachbereich Umwelt und Arbeitsschutz, zu informieren. 
 

Bestimmungen zur Verwendung und Behandlung von Mutterboden 

▪ Ein Überschuss an Mutterboden soll nicht zur Krumenerhöhung auf nicht in An-
spruch genommenen Flächen verwendet werden. Er ist anderweitig zu verwen-
den (Grünanlagen, Rekultivierung, Bodenverbesserungen) oder wiederverwert-
bar auf geeigneten (gemeindeeigenen) Flächen in Mieten zwischenzulagern. 

▪ Für die Lagerung bis zur Wiederverwertung ist der Mutterboden maximal 2 m 
hoch locker aufzuschütten, damit die erforderliche Durchlüftung gewährleistet 
ist. 

▪ Vor Wiederauftrag des Mutterbodens sind Unterbodenverdichtungen durch Auf-
lockerung bis an wasserdurchlässige Schichten zu beseitigen, damit ein ausrei-
chender Wurzelraum für die geplante Bepflanzung und eine flächige Versicke-
rung von Oberflächenwasser gewährleistet sind. 

▪ Die Auftragshöhe des verwendeten Mutterbodens soll 20 cm bei Grünanlagen 
und 30 cm bei Grabeland nicht überschreiten.  
 

Schutz des Oberbodens 

Die Grundsätze des sparsamen und schonenden Umganges mit dem Boden sind zu 
beachten. Bodenversiegelungen sind auf das notwendige Maß zu begrenzen (§ 4 
BodSchG, §§ 1 und 2 BauGB, §§ 1 und 2 BNatSchG). Der Mutterboden ist getrennt 
vom übrigen Aushub abzutragen und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schützen 
(§§ 1 und 202 BauGB, §§ 1 und 2 BNatSchG, § 4 BodSchG).  

Der Abtrag und die Wiederverwertung des Oberbodens im Plangebiet hat fachge-
recht und möglichst in unmittelbarer Umgebung zu erfolgen. Die Lagerung des 
Oberbodens und es kulturfähigen Unterbodens ist in Mieten von höchstens 2 m 
Höhe umzusetzen, bei Lagerung länger als drei Monaten ist eine fachgerechte Zwi-
schenbegrünung mit wasserzehrenden, tiefwurzelnden Pflanzen (z.B. Luzerne-
Kleegrasmischung) einzusäen. Bei Verwertung des humosen Bodenmaterials in der 
durchwurzelten Bodenschicht oder als Oberboden ist die Bundes-Bodenschutz- und 
Altlastenverordnung (BBodSchV) anzuwenden.  

4.4 Fachgerechter Umgang mit Gefahrenstoffen und Abfall 

Durch sachgerechten und vorsichtigen Umgang entsprechend den anerkannten Re-
geln der Technik mit Öl-, Schmier- und Treibstoffen sowie regelmäßige Wartung der 
Baumaschinen sind jegliche Beeinträchtigungen des Bodens und des Grundwas-
sers zu vermeiden. Handhabung von Gefahrenstoffen und Abfall nach einschlägigen 
Fachnormen. 

Anfallende Bauabfälle, Bauschutt und Abbruchmaterial müssen getrennt gesammelt 
und einer Verwertung zugeführt bzw. als Abfall entsorgt werden. 

4.5 Wasser und Abwasserbeseitigung 

Allgemeine Bestimmungen 

Durch sachgerechten und vorsichtigen Umgang entsprechend den anerkannten 



Gemeinde Ostrach Stand: 02.05.2022 
Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften Fassung: Satzung 
„Kirchgasse III“, Ortsteil Waldbeuren gemäß § 10 (1) i. V. m. § 13b BauGB 
 

BEBAUUNGSVORSCHRIFTEN Seite 8 von 12 

 

 

Regeln der Technik mit Öl-, Schmier- und Treibstoffen sowie regelmäßige Wartung 
der Baumaschinen sind jegliche Beeinträchtigungen des Bodens und des Grund-
wassers zu vermeiden. Handhabung von Gefahrenstoffen und Abfall nach einschlä-
gigen Fachnormen. Anfallende Bauabfälle, Bauschutt und Abbruchmaterial müssen 
getrennt gesammelt und einer Verwertung zugeführt werden. 

Grundstücksentwässerung / Kommunales Abwasser 

Alle häuslichen Abwässer sind in die öffentliche Kanalisation der Gemeinde Ostrach 
abzuleiten. 

Für die Beseitigung von Niederschlagswasser von befestigten und unbefestigten 
Flächen ist § 55 (2) Wasserhaushaltsgesetz (Handhabung von Niederschlagswas-
ser) sowie § 46 Wassergesetz für Baden-Württemberg (Abwasserbeseitigungs-
pflicht) zu beachten. 

Hierbei sind die Verordnung des Ministeriums für Umwelt über die dezentrale Besei-
tigung von Niederschlagswasser vom 22.03.1999, die Arbeitshilfen der LUBW „für 
den Umgang mit Regenwasser in Siedlungsgebieten“, das Merkblatt der DWA-A-
138 sowie der Leitfaden zur naturverträglichen Regenwasserbewirtschaftung des 
Umweltministeriums anzuwenden.  

Die Entwässerungsanlagen sind nach den allgemein anerkannten Regeln der Tech-
nik herzustellen und bedürfen der Abnahme durch die Gemeinde Ostrach. Regen-
wassernutzungsanlagen sind nach § 13 Trinkwasserverordnung dem Gesundheits-
amt schriftlich anzuzeigen. Die Vorgaben des Merkblatts DWA-M 153 sind einzuhal-
ten. 

Gewerbliches Abwasser 

Bei der Lagerung, Abfüllung, Verwendung, Herstellung, Behandlung und dem Um-
schlagen von gasförmigen, flüssigen und festen wassergefährdenden Stoffen und 
Gemischen müssen die Anforderungen, die sich aus der Verordnung über Anlagen 
zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) ergeben, eingehalten werden. 

Für den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen nach § 62 WHG (z. B. Heizöl, Die-
sel etc.) ist die Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stof-
fen - AwSV- vom 18.04.2017 in der jeweils gültigen Fassung zu beachten. 

4.6 Landwirtschaftliche Emissionen 

Das Bebauungsplangebiet grenzt an landwirtschaftliche Nutzflächen an. Daher kann 
es auch bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung zu Emissionen wie Gerüche, Stäube 
oder Geräuschen kommen, diese sind als ortsüblich hinzunehmen. 

4.7 Wärmepumpen 

Um Nachbarschaftsbeschwerden vorzubeugen, ist beim Einbau von Wärmepum-
pen, Mini-Blockkraftwerken, Klimaanlagen und Ähnlichem der „Leitfaden für die Ver-
besserung des Schutzes gegen Lärm bei stationären Geräten" der Bund/Länder-Ar-
beitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI) zu beachten. Der Leitfaden ist unter 
folgendem Link abrufbar:  

https://www.lai-immissionsschutz.de/Aktuelles.html?newslD=93 

In allgemeinen Wohngebieten gelten nach TA Lärm die Immissionsrichtwerte von 55 
dB(A) tags und 40 dB(A) nachts. 

https://www.lai-immissionsschutz.de/Aktuelles.html?newslD=93
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4.8 Rodung von Gehölzen außerhalb der Vogelbrutzeit 

Die Rodung von Gehölzen (Bäume und Sträucher) ist außerhalb der Vogelbrutzeit, 
also vom 01. Oktober bis zum 28./29. Februar, auszuführen. In zwingenden Aus-
nahmefällen kann von der vorgegebenen Frist abgewichen werden, wenn durch 
fachkundige Begutachtung sichergestellt wird, dass kein Gelege von den Arbeiten 
betroffen ist. Eine Ausnahmegenehmigung ist dann von der Unteren Naturschutzbe-
hörde einzuholen.  

4.9 Schutz der Niedermoorböden vor Verdichtung im Baustellenbetrieb 

Baustelleneinrichtungsflächen sind, um die im Plangebiet vorkommenden Nieder-
moorböden zu schützen, nach ordnungsgemäßem Abschieben und Lagern des 
Oberbodens mit einem Vlies mindestens der Robustheitsklasse GRK 4 und einem 
Schotterkoffer von mind. 50 cm herzustellen.  

4.10 Straßenbeleuchtung auf privaten Grundstücken 

Die Gemeinde sieht auf Grundlage von § 126 (1) BauGB vor, die Straßenbeleuch-
tung auf den privaten Grundstücken unterzubringen. Diese sollen auf Höhe der zu-
lässigen Einfriedungen in einem Abstand von bis zu 0,50 m zur Straßenkante aufge-
stellt werden.   

Die Gemeinde hat Schäden, die dem Eigentümer durch das Anbringen oder das 
Entfernen der Beleuchtungsanlagen entstehen, zu beseitigen. 

4.11 Sichtdreiecke 

Die Sichtfelder sind entsprechend den vorgegebenen Abmessungen zwischen 
0,80 m und 2,50 m Höhe herzurichten und von ständigen Sichthindernissen wie 
Mauern und Zäune, parkenden Fahrzeugen und sichtbehindernden Bäumen bzw. 
Bewuchs dauerhaft freizuhalten. 

4.12 Netze BW GmbH 

Im Zuge der Erschließung wird es erforderlich, auf öffentlichem und nicht öffentli-
chem Grund Kabel zu verlegen sowie Kabelverteilerschränke zu erstellen. Die 
Netze BW GmbH behält sich vor, die Tiefbauarbeiten durch eine von ihnen beauf-
tragte Fachfirma ausführen zu lassen. 

Um eine reibungslose Erschließung und Koordination zu ermöglichen, wird gebeten, 
mindestens 4 Wochen vor der Ausschreibungsphase Kontakt mit der Netze BW 
GmbH aufzunehmen. Wenn möglich bereits mit Planmaterial zu den geplanten Stra-
ßen und Kanälen in digitaler Form als .pdf-Datei oder .dxf/.dwg-Datei. 
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ANHANG – PFLANZLISTE EMPFEHLUNGEN 

Pflanzliste I 
 
Pflanzung von Laub- oder Obstbäumen 
 
Laubbaumarten zur Pflanzung im Plangebiet. Qualität: hochstämmige Laubbäume 3xv m.B., 
StU 14-16 cm. Sie sind mind. mittels Zweipflock zu befestigen, fachgerecht zu pflegen und bei 
Ausfall gleichwertig zu ersetzen. 
 
Wissenschaftlicher Name                 Deutscher Name (g=großkronig, m= mittelkronig) 
Alnus glutinosa   Schwarz-Erle m  
Betula pendula   Hänge-Birke m  
Prunus padus    Traubenkirsche m (auch i.Sorte Schloss Tiefurt) 
Quercus robur i.S.   Stiel-Eiche g (auch in Sorten z.B. säulenförmig) 
Salix alba    Silber-Weide g  
 
Hochstamm-Obstbäumen in regionaltypischen Sorten 
 
Alternativ:  Hochstamm-Obstbäume in regionaltypischen Sorten; Qualität: Hochstamm 2xv oB., 
StU 12 - 14 cm. Sie sind mind. mittels Zweipflock zu befestigen, dauerhaft und fachgerecht zu 
pflegen und bei Ausfall gleichwertig zu ersetzen. 
 

Äpfel 

Alkmene Berner Rosenapfel 

Biesterfelder Renette Brettacher 

Ernst Bosch Französische Goldrenette 

Geflammter Kardinal Gelber Edelapfel 

Goldparmäne Himbeerapfel aus Holowaus 

Jacob Fischer Kaiser Wilhelm 

Korbiansapfel Krügers Dickstiel 

Mutterapfel Ontario 

Prinz Albrecht Wealthy 

Wiltshire Zuccalmaglio 

Birnen 

Köstliche von Charneu Doppelte Philippsbirne 

Österreichische Weinbirne Prinzessin Marianne 

Frühe von Trevoux Vereinsdechantsbirne 

Gaishirtle Schweizer Wasserbirne 

Sülibirne  

Kirschen 

Hedelfinger Sam 

Brennkirsche Schwarzer Schüttler  

Zwetschgen 

Hauszwetschge Typ Gunzer Hauszwetschge Typ Schüfer 

Quitte 

Cydonia oblonga Quitte, Halb- bis Hochstamm 
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Pflanzliste II 
 
Sträucher zur Pflanzung einer dichten Hecke am östlichen Rand 
 
Pflanzqualität: Sträucher, mind. 2xv, Höhe 60-100 cm 
 
Corylus avellana                                 Haselnuss  
Euonymus europaeus                        Pfaffenhütchen  
Salix purpurea                                    Purpur-Weide 
Sambucus nigra                                 Schwarzer Holunder 
Viburnum opulus                                Gewöhnlicher Schneeball 
 
 


